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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1952

Norm

EO §7 Ba

ZPO §459

Rechtssatz

Das Verbot des Endbeschlusses umfaßt jede Störungshandlung, die den gleichen Zweck und im Ergebnis die selbe

Wirkung hat, wie die im Endbeschluß angeführte Störungshandlung (Besitzstörung durch Versperren der Hoftür,

neuerliche Störung durch Aufschichten von Holz).
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